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Ihr Klient ruft Sie an: Die Steuerfahndung 
steht vor der Tür, die Finanzstrafbehörde hegt 
den Verdacht, dass mithilfe gefälschter Rech
nungen zu hohe Vorsteuerbeträge geltend 
gemacht wurden, die Geschäftsräumlichkeiten 
sollen durchsucht werden und der zweite Ge
schäftsführer, der sich um die korrekte Abfuhr 
von Abgaben kümmern sollte, reagiert auf  
keinen seiner Anrufe – was tun?

Für diese und ähnliche Herausforderungen in 
der Praxis bietet Ihnen das „Handbuch Finanz
strafrecht“ klare und erprobte Lösungs
strategien für Vertretung und Verteidigung. 
In bewährter Weise kommentiert das renom
mierte Herausgeber und Bearbeiterteam 
das materielle und prozessuale Finanz
strafrecht wissenschaftlich fundiert und aus 
dem Blickwinkel der beratenden Berufe.

Die wichtigsten Neuerungen  
der letzten Jahre: 

 ➤ Sperrwirkung wiederholter Selbstanzeigen

 ➤ Einschränkung auf grob fahrlässige  
Abgabenverkürzungen

 ➤ Neue Definition der Gewerbsmäßigkeit

 ➤ Abgabenbetrug als neuer Tatbestand

 ➤ Einführung des Rechtsschutzbeauftragten

 ➤ Durchbrechung des Bankgeheimnisses und  
Konteneinschau/Kontenregister 

 ➤ Rechtsmittelverfahren neu vor dem BFG

 ➤ Amts und Rechtshilfe im EURaum

Das gesamte  
Finanzstrafrecht  
in einem Band

Altbewährtes  
in neuem Gewand
Wer die Vorauflagen kennt, wird auch die 
4. Auflage zu schätzen wissen: Das gesamte 
Finanzstrafrecht – verständlich aufbereitet  
und neu bearbeitet – in einem Band, ideal für  
Behörden, Gerichts und Besprechungstermine. 

 ➤ Umfassende und zusammenhängende 
Darstellung des Finanzstrafrechts über das 
FinStrG hinaus 

 ➤ Einbeziehung der Schnittstellen zum allge
meinen Strafrecht, Abgaben, Abgabenver
fahrens und Verfassungsrecht 

 ➤ Wissenschaftlicher Anspruch mit Blick auf 
das für die Praxis Wesentliche

 ➤ Zahlreiche Tipps für das erfolgreiche  
Handling finanzstrafrechtlicher Fälle als 
Rechtsanwalt und Wirtschaftstreuhänder 

Darstellung wesentlicher Praxis
konstellationen anhand einpräg samer 
Fälle, z. B. zu:

 ➤ Abgabenhinterziehung bei verdeckter Ge
winnausschüttung und in Missbrauchsfällen

 ➤ Verweigerung der Empfängerbenennung

 ➤ Scheingeschäfte und gefälschte Dokumente 
bei Abgabenbetrug

 ➤ Beteiligungsrisiken der beratenden Berufe

 ➤ Rechtzeitige Selbstanzeige

 ➤ Zusammentreffen von Finanzvergehen und 
anderen strafbaren Handlungen

 ➤ Die Rolle des Steuerberaters im Gerichts
verfahren
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8. Grobe Fahrlässigkeit
A.15 Fahrlässigkeit8.1. Grundlagen 185

Stellt das Gesetz auf das Vorliegen von Fahrlässigkeit ab, genügt grundsätzlich jede Art

der Fahrlässigkeit und des Verschuldens zur Erfüllung des Tatbestandes.1 Der Gesetzge-

ber nahm die Einführung einer Definition der groben Fahrlässigkeit im StGB durch das

StRÄG 20152 zum Anlass, einer langjährigen Forderung verschiedener Berufsgruppen3

zu folgen, indem er durch das StRefG 2015/2016 auch im Finanzstrafrecht eine Legalde-

finition der groben Fahrlässigkeit in § 8 Abs 3 einfügte und die Strafbarkeit der fahrläs-

sigen Abgabenhinterziehung, der Verzollungsumgehung sowie der fahrlässigen Verkür-

zung von Eingangs- und Ausgangsabgaben auf Fälle grober Fahrlässigkeit beschränkte.4

Nach § 8 Abs 3 – sowie wortgleich nach § 6 Abs 3 StGB – handelt grob fahrlässig, „wer

ungewöhnlich und auffallend sorgfaltswidrig handelt, so dass der Eintritt eines dem ge-

setzlichen Tatbild entsprechenden Sachverhaltes als geradezu wahrscheinlich vorher-

sehbar war“. Grobe Fahrlässigkeit darf damit nicht schon dann bejaht werden, wenn die

konkret angelastete Fahrlässigkeit nicht mehr als bloß geringfügig eingestuft werden

kann, sondern erst dann, wenn das gewöhnliche Maß an Fahrlässigkeitshandlungen des

täglichen Lebens ganz erheblich überschritten wird.5
186

Die grobe Fahrlässigkeit wird von Rsp6 und Lit7 meist mit dem schweren Verschulden

iSd § 34 Abs 3 FinStrG aF sowie des § 88 Abs 2 StGB aF8 und der groben Fahrlässigkeit

im Zivilrecht9 sowie im StGB10 gleichgesetzt. Daraus ergeben sich bedeutende Ausle-

gungshilfen.11 In Deutschland wird bei der Steuerverkürzung nach § 378 dAO auf

Leichtfertigkeit abgestellt. Leichtfertig handelt, wer die Sorgfalt außer Acht lässt, zu der

er nach den besonderen Umständen des Einzelfalls und seinen persönlichen Fähigkeiten

und Kenntnissen verpflichtet und imstande ist, obwohl sich ihm aufdrängen musste,

dass dadurch eine Steuerverkürzung eintreten wird.12 Die Leichtfertigkeit iSd § 378 dAO

entspricht daher weitgehend der groben Fahrlässigkeit iSd § 8 Abs 3.13

187

Im Finanzstrafrecht betreffen Lit und Jud zum schweren Verschulden va § 34 Abs 3

FinStrG aF, der die Sorgfaltsanforderungen an Notare, Rechtsanwälte und Wirtschafts-

treuhänder in Ausübung ihres Berufes betraf. Bei Heranziehung dieser Jud und Lit zur

Auslegung der groben Fahrlässigkeit ist jedoch zu beachten, dass an die für diesen Ver-

kehrskreis relevante Maßfigur im Vergleich zur Maßfigur eines gewöhnlichen Abgabe-

1 Fuchs, AT9 12/19a.
2 Vgl § 6 StGB idF BGBl I 112/2015.

3 Siehe insb den Reformkatalog der Arbeitsgruppe Finanzstrafrecht des Fachsenats für Steuerrecht der KWT.

4 BGBl I 118/2015.
5 Burgstaller, ÖStZ 1982, 110; Reischauer, in Rummel, ABGB3 § 1324 spricht von einem „extremen Abweichen

von der gebotenen Sorgfalt“.

6 Vgl zB VwGH 18.10.2007, 2006/14/0045. 

7 R/N/H/K, FinStrG I4 § 34 Rz 7 ff. 

8 Vgl Burgstaller, ÖStZ 1982, 108; Lässig, in WK2 FinStrG § 34 Rz 5 uHa OGH 15.12.1976, 11 Os 136/76.

9 OGH 15.11.1971, 11 Os 191/71; OGH 24.6.2011, 11 Os 28/03.

10 Grundlegend OGH 15.11.1971, 11 Os 191/71, SSt 42/59; OGH 9.4.2002, 14 Os 28/02.

11 Vgl auch EBRV 684 BlgNR XXV. GP 45 (StRefG 2015/16) sowie EBRV 689 BlgNR XXV. GP 6 (StRÄG 2015).

12 BGH 17.12.2015, 1 StR 324/14 mwN.

13 Brandl/Leitner, SWK 2015, 1262; Dannecker, ZWF 2016, 66. 
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B.8 Abgabenbetrug (§ 39)
B.8 Abgabenbetrug (§ 39)1. Grundsätzliches

Literatur
Birklbauer, Die Auswirkungen der FinStrG-Novelle auf das allgemeine Straf- und Strafprozess-recht – Ausgewählte Schwerpunkte, JSt 2010, 157; Brandl/Leitner/Schrottmeyer/Toifl, SWK-Spezial Die Finanzstrafgesetz-Novelle 2010 (2010); Franke-Roericht, „Wenn die Kasse klün-gelt“: Beihilfe durch Verkauf von Kassenmanipulationssoftware, PStR 2015, 66; Kert, Der Ab-gabenbetrug nach § 39 FinStrG, in Bertl/Eberhartinger/Egger/Kalss/Lang/Nowotny/Riegler/Schuch/Staringer, Neue Grenzen der Gestaltung für Bilanz und Steuern, Wiener Bilanzrechts-tage 2014 (2014) 201; Leitner, Die Finanzstrafgesetz-Novelle 2010, ÖJZ 2012, 297; Pichler/Un-terberger, Umsatzsteuerliche Konsequenzen der Nutzungsüberlassung eines Wohngebäudesdurch die Gesellschaft an ihr nahestehende Personen, in Achatz/Aigner/Kofler/Tumpel, Pra-xisfragen der Unternehmensbesteuerung (2011) 255; Schmoller, Abgabenbetrug (§ 39 FinStrG)– zentrale Auslegungsfragen, ÖJZ 2013, 1065; Schmoller, Abgabenbetrug infolge Zusammen-rechnung der strafbestimmenden Wertbeträge aus mehreren Abgabenhinterziehungen, ZWF2016, 31.

1.1. Gesetzessystematik

1353
Der Tatbestand des Abgabenbetrugs wurde mit der FinStrG-Nov 2010 (Abgabenbetrug)eingeführt und trat mit 1.1.2011 in Kraft. Er ist somit auf Taten anwendbar, die nachdem 31.12.2010 begangen worden sind. Die §§ 39, 40 in der vor Inkrafttreten derFinStrG-Nov 2010 geltenden Fassung sind gem § 265 Abs 1p auf vor Inkrafttreten derFinStrG-Nov 2010 begangene Finanzvergehen weiterhin anzuwenden.

1354
Bis zur FinStrG-Nov 201015 wurden in § 39 Wertzeichenvergehen unter Strafe gestellt(vgl Voraufl Rz XXX ff). Bereits durch die Novellierung des Gebührengesetzes16 wurdemit Wirkung ab dem 1.1.2002 die Abgabenentrichtung mittels Stempelmarken aufgelas-sen, sodass die Tatbestände der Wertzeichenvergehen (§§ 39 f) ihre praktische Wirkungverloren. An der damit frei gewordenen Stelle des § 39 wurde der neue Tatbestand desAbgabenbetruges eingefügt.

1.2. Zweck

1355
Vorsätzliche Finanzvergehen, die sich durch ihre Begehungsweise als solche mit beson-derer krimineller Energie darstellen, sollen mit einer dem schweren Betrug entsprechen-den Strafdrohung (primäre Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren) belegt werden.17 Nach denEBRV soll damit der mit der zunehmenden Internationalisierung der wirtschaftlichenAktivitäten verbundenen Möglichkeit der Wirtschafts- und Finanzkriminalität, im gro-ßen Stil und organisiert den Volkswirtschaften beträchtlichen Schaden zuzufügen,Rechnung getragen werden. Mit dem neu geschaffenen Finanzvergehen des Abgabenbe-truges sollen insb Umsatzsteuerkarusselle, Missing-Trader-Konstruktionen oder Ver-schleierungshandlungen unter Zuhilfenahme von undurchsichtigen Gesellschaftskonst-

15 BGBl I 104/2010.
16 BGBl I 144/2001.
17 EBRV 874 BlgNR XXIV. GP 10.
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